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I. 2015: Bundestag beschließt § 217 StGB 

§ 217 Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die 
Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des 
in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.

„Sieg der Lebens- über eine Suizidklausur“
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II. Urteil des BVerwG vom 2.3.2017 (3 C 19.15) 

Grundrecht auf selbstbestimmten Tod. Zugang zu einem Betäubungsmittel, das eine schmerzlose 

Selbsttötung ermöglicht, darf in extremen Ausnahmesituationen nicht verwehrt werden.

Reaktionen: 

§ „Urteilsschelte“ durch Deutschen Ethikrat

§ Gutachten Di Fabio

§ „Nichtanwendungserlass“ durch das BGM
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III. Nichtigerklärung des § 217 StGB durch das BVerfG 

§ in toto

§ ex tunc

§ keine Übergangsfrist

§ kein Raum für verfassungskonforme Auslegung
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IV. Reaktionen 

§ BVerfG habe „Wertefundament verlassen“

§ „Radikaler Bruch mit der Rechtskultur“

§ „Ethische Grundfeste erschüttert“

§ „Furchtbare Juristen haben in geradezu triumphalistischer Manier die Selbsttötung zum Inbegriff der 

Autonomie des Menschen gemacht“ (Thierse)
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V. Tragende Gründe der BVerfG-Entscheidung 

1. Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben

§ Grundlage APR: Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG

§ unabhängig von materiellen Kriterien wie Krankheit oder Alter

§ umfasst auch Inanspruchnahme der Hilfe (dazu bereiter) Dritter

§ aber: kein Anspruch gegen Dritte (z.B. Arzt) auf Suizidhilfe

§ Gleichsinnig: Österr. VerfGH vom 11.12.2020
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V. Tragende Gründe der BVerfG-Entscheidung 

2. Eingriff durch § 217 StGB nicht gerechtfertigt

§ faktisch-mittelbarer Grundrechtseingriff

§ Gesetzgeber verfolgt mit dem Verbot zwar legitimen Zweck

§ Kategorisches Verbot jedoch unverhältnismäßig, da Grundrecht faktisch vollständig „entleert“ (da auch 
berufsrechtliches Verbot für Ärzte zur Suizidassistenz)

§ „foreign shopping“ nicht zumutbar
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VI. Was nun? Konsequenzen des BVerfG-Urteils 

1. Geschäftsmäßige Hilfe zum Suizid weder verboten noch strafbar

2. Rechtsgrundlagen zur „Sterbehilfe“ i.ü. bleiben unberührt

§ Aktive direkte Sterbehilfe (§ 216 StGB)

§ Aktive indirekte Sterbehilfe

§ Passive Sterbehilfe

§ Keine Garantenstellung des Artes bei eigenverantwortlichem Suizid 
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VI. Was nun? Konsequenzen des BVerfG-Urteils 

3. Konsequenzen für das ärztliche Berufsrecht (§ 16 Satz 3 MBO) 

§ Nichtigkeit des § 217 StGB erstreckt sich nicht auf Berufsrecht

§ BVerfG hat Berufsrecht nicht überprüft

§ Berufsrecht „nur“ Argument für Unverhältnismäßigkeit des § 217 StGB

4. Regulierungsauftrag des Gesetzgebers für die Suizidhilfe 

§ Regulierungsspielraum

§ Grenze: keine faktische Unmöglichkeit selbstbestimmten Sterbens

§ Einbezug des Berufs- und Betäubungsmittelrechts

§ Problem: Gesetzgebungskompetenz 
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VI. Was nun? Konsequenzen des BVerfG-Urteils 

5. Regulierungsmodelle

a) Fortführung des Strafbarkeitsmodells?

- durch BVerfG-Urteil nicht grundsätzlich ausgeschlossen

- Ausnahme für Ärztinnen und Ärzte

- Aufhebung des berufsrechtlichen Suizidassistenzverbots

- Problem: Faktische Bereitschaft der Ärzte zur Suizidassistenz
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VI. Was nun? Konsequenzen des BVerfG-Urteils 

5. Regulierungsmodelle

b) Regulierungsverzicht 

c) Verwaltungsrechtliche Regulierungsmodelle

- Präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

- Beratungsmodelle

- Sicherung der Selbstbestimmung durch Verfahrensrecht

- Einbeziehung der Ärzte?
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VI. Was nun? Konsequenzen des BVerfG-Urteils 

5. Regulierungsmodelle

d) Doppelspurmodell (jeweils mit Beratungspflichten)

- für Ärzte: berufsrechtliches Regulierungsmodell

- für Sterbehilfeorganisationen: verwaltungsrechtliches Regulierungsmodell

- Probleme der Gesetzgebungskompetenz

6. Augsburg-Münchner-Hallescher Entwurf  (2021): „Gesetz zur Gewährleistung selbstbestimmten 
Sterbens und zur Suizidprävention“ (AMHE-Sterbehilfegesetz)

7. Entwürfe im politischen Raum (insbes. Künast u.a., Helling-Plahr u.a.)
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VII. Verfassungsänderungen? 

1. Aufnahme des Grundrechts auf selbstbestimmtes Sterben ins GG?

2. Verankerung des Verbots der Suizidförderung im GG?

3. Schaffung einer Kompetenznorm für den Bundesgesetzgeber
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